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S – Technik

"Aktenzeichen 215/65-15 ungelöst" – Die Sternstunde bringt Licht
ins Dunkel der Reifenproblematik bei den 560er Modellen

Reifenproblematik

WWaarruumm  ggiibbtt  eess  eeiinn  PPrroobblleemm  bbeeii
ddeerr  BBeerreeiiffuunngg??

Bei den Fahrzeugvarianten der
Baureihe 126, die mit einem 5,6
Liter V8-Motor vom Typ
M117.968 für den europäischen
Markt (560 SE, SEL oder SEC)
gefertigt wurden, sind – abwei-
chend von den Fahrzeugen mit
anderen Motorisierungen - in
der Regel folgende Reifengrö-
ßen im Fahrzeugschein einge-
tragen:

215/65 VR 15 
und alternativ 
215/65 ZR 15

Dabei steht die Geschwindig-
keitskennzeichnung VR für
"Radialreifen; über 210 km/h"
und ZR für "Radialreifen; über
240 km/h".

Geschwindigkeitskennzeichnun
gen mit einer "über ... km/h"
Spezifikation stammen aus den
80er Jahren und werden in der
aktuell laufenden Produktion
kaum noch verwendet. In der
Dimension 215/65 R 15 sind
nur noch vereinzelt Altbestände
- z.B. Continental CZ90 oder
Bridgestone RE71 - mit diesen
Kennungen im Handel.

Mittlerweile werden fast aus-
nahmslos Geschwindigkeits-
kennzeichnungen verwendet,
die einen Maximalwert (max. ...
km/h) definieren:

H = max. 210 km/h
V = max. 240 km/h
W = max. 270 km/h
Y = max. 300 km/h

Bei den Eintragungen "215/65
VR 15" und "215/65 ZR 15" in
den ursprünglichen Fahrzeug-

papieren fehlt aber
noch eine weitere,
für die Zuordnung
zum Fahrzeug pas-
sender moderner
Bereifung wichtige
Angabe: 
der Tragfähigkeits-
index. Dieser Index
bezeichnet die maxi-

male Traglast eines Reifens (dies
bedeutet bei unseren Fahrzeu-
gen mit Einfachbereifung die
halbe Achslast):

90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg

WWiiee  sseehheenn  ddiiee  ggeesseettzzlliicchheenn
GGrruunnddllaaggeenn  ffüürr  ddiiee  FFaahhrrzzeeuugg--
bbeerreeiiffuunngg  aauuss??

Die gesetzliche Grundlage für
die Beurteilung der Zulässigkeit
von Reifen an Kraftfahrzeugen
ist die EU-Richtlinie 92/23 vom
31.03.1992, die mit der 26.
Verordnung zur Änderung stra-
ßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften vom 12.08.1997
(BGBL I S. 2051) in nationales
Recht in Deutschland umge-
setzt wurde.

Dementsprechend dürfen die
Mitgliedsstaaten den Verkauf,
die Zulassung, die Inbetrieb-
nahme oder die Benutzung
eines Fahrzeuges nicht auf-

Fahrzeugschein 560 SE (279 PS, Vmax 240 km/h)

Fahrzeugschein 560 SEL (279 PS, Vmax 240 km/h)

Fahrzeugschein 560 SEC (279 PS, Vmax 240 km/h)



grund der Reifen versagen oder
verbieten, wenn diese mit dem
EG-Typengenehmigungszeichen
(der E/ECE-Kennzeichnung, die
ab Herstellungsdatum 01.
Oktober 1998 für Motorrad-,
Pkw- und Lkw-Neureifen ver-
bindlich ist) versehen und nach
den Vorschriften von Anhang IV
o. g. Richtlinie montiert sind.
Das wiederum bedeutet:

- EU-Richtlinie 92/23/EWG An-
hang IV Nr. 3.3.1 und 3.3.1.1:

Die maximale Tragfähigkeit
jedes Reifens, der an einem
Fahrzeug montiert wird, muss
im Fall eines Fahrzeuges, an
dem Reifen des gleichen Typs in
Einzelanordnung montiert sind,
für die Achse mit der höchsten
Belastung mindestens der
Hälfte der vom Fahrzeugher-
steller angegebenen Achslast
(Ziffer 16 Fahrzeugschein alt;
Ziffer 7.1 * 7.3 Zulassungsbe-
scheinigung Teil 1 neu) entspre-
chen uunndd

- EU-Richtlinie 92/23/EWG An-
hang IV Nr. 3.4.1:

Jeder Reifen, mit dem ein Fahr-
zeug ausgerüstet ist, muss ein
Geschwindigkeitskategorie-Sym-
bol aufweisen, das der vom
Fahrzeughersteller angegebe-
nen, bauartbestimmten Höchst-
geschwindigkeit des Fahrzeu-
ges (Ziffer 6 Fahrzeugschein alt;
Ziffer T Zulassungsbescheini-
gung Teil I neu, plus TÜV-Toler-
anz von 9 km/h1) oder der je-

weiligen Belastungs-/Geschwin-
digkeitskombination entspricht.

1[Die Anwendung der so ge-
nannten "TÜV-Toleranz" (Faust-
regel: plus 9 km/h, nach der
Formel Vmax = (Höchstge-
schwindigkeit nach Ziffer 6
Fahrzeugschein (alt) und Ziffer T
Zulassungsbescheinigung Teil I-
neu plus 6,5 km/h) plus (0,01 x
Höchstgeschwindigkeit nach
Ziffer 6 Fahrzeugschein bzw.
Ziffer T Zulassungsbescheini-
gung Teil I neu) für Dritte - hier
den Reifenfachhandel - ist inso-
fern verbindlich, da nur der
Fahrzeughersteller selbst die
tatsächliche Vmax bestimmen
kann. Dies bedeutet aber auch,
dass Eintragungen in den Fahr-
zeugpapieren auf Basis der
Angaben der Automobilherstel-
ler - hier zu zulässiger Bereifung
und dessen Geschwindigkeits-
index - die unter den sich aus
der Formel zur Berechnung der
Vmax ergebenden Werten liegt,
selbstverständlich zulässig
sind. Anders ausgedrückt bestä-
tigt damit der Automobilher-
steller, dass die bauartbestimm-
te und eingetragene Höchstge-
schwindigkeit gleich der Vmax
ist und das Fahrzeug so einge-
stellt ist. Zulässig sind diese
Angaben aber nur vom Auto-
mobilhersteller!]

ZR-Reifen nach ECE-Regelung
Nr. 30 haben grundsätzlich
keine Tragfähigkeitsangaben,
da ZR-Reifen vom Geschwindig-
keitsindex her nach oben offen

sind und somit der betreffende
Reifenhersteller in Abhängigkeit
von der tatsächlichen Vmax des
Fahrzeuges die Tragfähigkeit
unter Berücksichtigung ggf. not-
wendiger Tragfähigkeitsab-
schläge 2 und damit die Zuläs-
sigkeit für das betreffende
Fahrzeug individuell mit der ent-
sprechenden Herstellerbeschei-
nigung / Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung bestätigen muss.
Um dieses Procedere in der
Praxis etwas einzudämmen,
kennzeichnen die meisten
Reifenhersteller ihre ZR-Reifen
heute doppelt, in der Regel mit
W (oder Y) und dem in diesem
Zusammenhang vorgegebenen
Tragfähigkeitsindex. Allerdings
sind auch hier ggf. notwendige
Tragfähigkeitsabschläge zu be-
rücksichtigen.

2[Reifentragfähigkeit (Abschlä-
ge):
V –Reifen 100% bei 210 km/h,
linear abfallend bis 91% bei 240
km/h
W-Reifen 100% bei 240 km/h,
linear abfallend bis 85% bei 270
km/h
Y-Reifen 100% bei 270 km/h,
linear abfallend bis 85% bei 300
km/h
ZR-Reifen 100% bei 240 km/h,
bis 270 km/h linearer Abschlag
von 5% für plus 10 km/h, über
270 km/h ist der Hersteller zu
befragen.]
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WWeellcchhee  RReeiiffeenn  ssiinndd  ddeemmzzuuffoollggee
ffüürr  uunnsseerree  FFaahhrrzzeeuuggee  zzuulläässssiigg??

1) Fahrzeugvarianten mit 242-
279 PS und Vmax 225-240
km/h:

215/65 R 15 V mit folgeder
Tragfähigkeit (unter Berück-
sichtigung des Tragfähigkeitab-
schlages):

 560 SEL = 1.185 kg Achslast
= 592,5 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 94 (670 kg -
9% Tragfähigkeitsabschlag =
609,7 kg)
 560 SEC = 1.150 kg Achslast

= 575,0 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 93 (650 kg -
9% Tragfähigkeitsabschlag =
591,5 kg)
 560 SE = 1.170 kg Achslast

= 585,0 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 93 (650 kg -
9% Tragfähigkeitsabschlag =
591,5 kg)

2) Fahrzeugvarianten mit 300
PS und Vmax 250 km/h:

a) 215/65 R 15 W mit folgender
Tragfähigkeit (unter Berücksich-
tigung des Tragfähigkeitab-
schlages):

 560 SEL = 1.185 kg Achslast
= 592,5 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 92 (630 kg -
5% Tragfähigkeitsabschlag =
598,5 kg)
 560 SEC = 1.150 kg Achslast

= 575,0 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 91 (615 kg -

5% Tragfähigkeitsabschlag =
584,3 kg)
 560 SE = 1.170 kg Achslast

= 585,0 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 92 (630 kg -
5% Tragfähigkeitsabschlag =
598,5 kg)

b) 215/65 R 15 Y (hier ist kein
Tragfähigkeitsabschlag notwen-
dig)

 560 SEL = 1.185 kg Achslast
= 592,5 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 90 (600 kg)
 560 SEC = 1.150 kg Achslast

= 575,0 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 89 (580 kg)
 560 SE = 1.170 kg Achslast

= 585,0 kg pro Reifen = mind.
Tragfähigkeitsindex 90 (600 kg)

Hinweis: Bereifung, die die An-
forderungen der Fahrzeugvari-
anten mit 300 PS und Vmax 250
km/h erfüllt, ist selbstverständ-
lich auch für die Fahrzeugvari-
anten mit 242-279 PS und Vmax
225-240 km/h zulässig!

WWeellcchhee  BBeerreeiiffuunngg  iinn  221155//6655  RR
1155  bbiieetteett  ddeerr  MMaarrkktt??

a) 215/65 R 15 V: Hier ist das
Angebot der verschiedenen Rei-
fenhersteller ausreichend groß.
Es muß jedoch der Tragfähig-
keitsindex nach den oben aufge-
führten Angaben beachtet wer-
den. Achtung: Bereifung mit
einem Geschwindigkeitsindex
"V" ist nicht zulässig für Fahr-
zeuge mit 300 PS und Vmax 250
km/h!

Herstellerbescheinigung der Fa. Falken für die
Verwendung von Bereifung Falken ZIEX ZE-326 in
der Dimension 215/65 R 15 96 W für einen 560
SEL (279 PS, Vmax 240 km/h).

Formular für die Anforderung einer Hersteller-
bescheinigung, hier am Beispiel der Fa. Falken.
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b) 215/65 R 15 W: Hier gibt es
wohl nur einen Reifen, den
Falken ZIEX ZE-326 in 215/65 R
15 96 W. Dieser Reifen hat eine
ausreichende Tragfähigkeit für
alle Fahrzeuge (auch 560 SEL
mit 300 PS und Vmax 250
km/h).
c) 215/65 R 15 Y: Ein solcher
Reifen ist nicht verfügbar.

GGiibbtt  eess  AAlltteerrnnaattiivveenn  zzuurr  oorriiggiinnaa--
lleenn  RReeiiffeennggrröößßee  221155//6655  RR  1155??

Das Angebot in der originalen
Reifengröße 215/65 R 15 ist lei-
der nicht wirklich befriedigend.
Zwar ist das Angebot von
Bereifung mit Geschwindigkeit-
sindex "V" ausreichend, aber
schon beim Geschwindigkeit-
sindex "W" ist nur ein Fabrikat
im Angebot! 

Dies wirft die Frage nach einer
alternativen Reifengröße auf.
Diese Reifengröße sollte mög-
lichst ähnliche Abmessungen
wie das Original haben, muss
auf die Serienfelge im Format
7Jx15H2 ET25 passen und soll-
te in einer möglichst großen
Auswahl an Fabrikaten / Pro-
filen am Markt verfügbar sein.

Diese Anforderungen erfüllt z.B.
die Dimension 225/60 R 15.

Eine Einbauanleitung für die
Verwendung von Reifen in der
Dimension 225/60 R 15 auf
Felgen der Dimension 7Jx15H2
ET25 befindet sich auf der WIS-
CD für die Baureihe 126. Diese

Einbauanleitung bezieht sich
auf eine AMG-Leichtmetallfelge
(Nr. HWA1244000202) in der
Dimension 7Jx15H2 ET25. Die
Übertragbarkeit der in der Ein-
bauanleitung gemachten Anga-
ben auf die 15"-Leichtmetall-
und Stahl-Serienfelgen ab MOPF
1985 mit identischen Abmes-
sungen ist gegeben.

Das Gutachten dazu ist bei
DaimlerChrysler bzw. bei AMG
verfügbar.
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Einbauanleitung für die Umrüstung auf Reifen
225/60 R 15 und Scheibenrad 7Jx15H2 ET25 (auf
WIS-CD enthalten).

Begutachtung des TÜV Hanse GmbH nach § 19 (2)
/ § 21 StVZO für Bereifung 225/60 R 15 91 W auf
Original-Leichtmetallfelge 7Jx15H2 ET25 an
einem 560 SEL (279 PS, Vmax 240 km/h).

Gutachten des TÜV Hanse GmbH zur Erlangung
der Betriebs-erlaubnis für Bereifung 225/60 R 15
91 W auf Original-Leichtmetallfelge 7Jx15H2 ET25
an einem 560 SEL (279 PS, Vmax 240 km/h).



Die für die Bereifung im Format
215/65 R 15 aufgeführten An-
gaben für die erforderlichen
Geschwindigkeits- und Traglast-
indexe bei den einzelnen Fahr-
zeugvarianten gelten unverän-
dert auch für die Bereifung im
Format 225/60 R 15 (siehe
oben).

Es ist noch anzumerken, dass
Reifen in der Alternativ-Dimen-
sion 225/60 R 15 insgesamt ca.
10 mm breiter (5 mm nach
innen und 5 mm nach außen) als 
die Serienbereifung 215/65 R
15 sind. Eine Nacharbeit an der
Fahrzeugkarosserie ist – entge-

gen den Angaben in der Einbau-
anleitung – glücklicherweise
nicht erforderlich. Hierzu ist im
Einzelfall der Prüfingenieur bei
TÜV oder DEKRA zu befragen.

Der Abrollumfang ändert sich
ebenfalls, jedoch nur marginal:

215/65 R 15: Umfang ca.
2.075,02 mm 
225/60 R 15: Umfang ca.
2.045,18 mm (-29,84 mm bzw. -
1,44%)

Dadurch zeigen Tachometer und
Wegstreckenzähler rund 1,44%
zuviel an.

Der Bundesverband Reifenhan-
del und Vulkaniseur-Handwerk
e.V. hat auf einem vierseitigen
Merkblatt einige sehr interes-
sante Fakten zum Thema
"Tragfähigkeits- und Geschwin-
digkeitsindex" noch einmal
zusammengefasst.

Für die freundliche Unterstüt-
zung im Rahmen der Arbeit an
diesem Artikel möchte ich mich
bei Hans-Jürgen Drechsler,
Geschäftsführer beim Bundes-
verband Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e.V.
(www.bundesverband-reifenhandel.de)
sowie bei Conrad Beck, Rein-
hard Garloff, Stephan Berger
und Werner Jansen ganz herz-
lich bedanken!

Dieser Artikel ist nach bestem
Wissen und Gewissen recher-
chiert worden. Eine Gewähr für
die Richtigkeit kann jedoch
nicht übernommen werden.

Semjon M. Gehner
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Fahrzeugschein eines 560 SEL (279 PS, Vmax 240
km/h) mit Eintrag für Bereifung 225/60 R 15 91
W auf Original-Leichtmetallfelge 7Jx15H2 ET25.

Fahrzeugschein eines 560 SEL (279 PS, Vmax 240
km/h) mit Eintrag für Bereifung 225/60 R 15 91
W auf Original-Leichtmetallfelge 7Jx15H2 ET25.

Informationen zu zulässiger Bereifung an Kraft-
fahrzeugen bzw. Eintragungen im Fahrzeugschein,
herausgegeben vom Bundesverband Reifenhandel
und Vulkaniseur-Handwerk e.V..






